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XI V. Geseilgcbllllgsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

Zl. 13.801!93~II!5!77 Wien, am 11. Jänner 1978 

Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
BURGER und Genossen betreffend Uacht­
überwachung der Gastarbei terl.'oute z';lischen 
Mandling und Spielfeld. 

Zu Zl. 1522/J-NR!1977 

41161{ lAB 

1978 -01- 1 6 
zu 4.;Z2/J 

In Beantwortung der von den Herren Abgeordneten BUR.GER und 
G~nossen am 6. Dez. 1977 eingebrachten schriftlichen Ani'l.'ag~ 
NI'. 1522/J, betreffend l'Tachtllberwachungder Gastarbeiter­
route zwischen Nandling und Spielfeld, beehre ich mich mit­
zuteilen: 

Zu F;,a~e 1: Im Durchschnitt v/erden bis zu 30 % der Gesamt­
stundenanzahl, die zur Überwachung der Gast­
arbeiterroute zwischen Handling und Spielfeld 
geleistet werden, in der Nachtzeit auf'ge1,'lendet. 
An neuralgischen Punkten in den Bezirken Liezen, 
Leoben; Bruck!Hur und 8n der Staatsgrenze in 
Spielfeld sind Verkehrsposten fast in Permanenz 
tätig. 

Der angeführte Prozentsatz ist erfah:rungsgemäß 
ausreichend, da nach Mitternacht bis etwa 
05.00 Uhr früh die Verkehrsfrequenz auf der 
Gastarbeiterroute merklich abnimmt. 

Zu Frage 2: Die Verkehrsüberwac~ung auf der Gastarbeiter­
route wird zum Großteil in Form von Fuß-

bi tt.e ,';enden! 
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patrouillen durch.geführt, da da"s Fahrzeug 
bei den Verke"b...rspatrouillen fU:I.'." die Beamten 

lediglich als Transportmlttel zum Einsatz­
ort dient 0 

Im übrigen fä.ll t die Verkehrsüberwa.chu."'1g nicht 
in"die Kompetenz des BWIf'io Die Exekutivorgane 
werden für die Verkehrsüberwachungszwecke von den 
zur Vollziehung der StVO zuständigen Behörden, 
dos. die Landesregierungen und in erster Instanz 
die Bezirksverwal tUllgsbehörden i.U1d Bun.despolizei­
behörden eingesetztb 

Um diesen Behörden einen vdrkungsvollen Einsatz 
der Exekutivorgane zu ermöglichen, werden vom 
BMfr das Personal und (1ie notwendigen techn .• 
Mittel beigesteIlt. 
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